
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  29. Februar 2020  

Mandantenbrief Februar 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Seit 01.01.2020: Austauschprämie für Ölheizungen 
· Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage - Steuerzahler müssen keine Ein-

sprüche mehr einlegen 
· Ausgabepflicht von Kassenbelegen kann bei Vorliegen von sachlichen Härten ent-

fallen 
· Kassenführung: Bonpflicht gilt auch für Vereine 

 
Einkommensteuer 

· Beteiligung Einzelunternehmer an GmbH: Notwendiges Betriebsvermögen oder 
nicht? 

· Aufwendungen der Erstausbildung sind keine Werbungskosten 
 

Lohn und Gehalt 
· Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020 
· Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von 

Arbeitnehmern ab 2020 
· Ab 2020 wesentliche Änderungen für Arbeitgeber durch das Bürokratieentlas-

tungsgesetz III 
· Pauschalierung kurzfristiger Jobs: Anhebung der Grenzen 

 
Umsatzsteuer 

· Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug - handelsübliche Bezeichnung 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 
 
 

Termine Steuern/Sozialversicherung Februar/März 2020 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20201 10.03.20201 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.03.2020 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2020 
Umsatzsteuer 10.02.20202 10.03.20203 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2020 Entfällt 
Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 13.02.2020 13.03.2020 
Scheck5 07.02.2020 06.03.2020 

Gewerbesteuer 17.02.2020 Entfällt 
Grundsteuer 17.02.2020 Entfällt 
Ende der Schonfrist obiger  
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 20.02.2020 Entfällt 
Scheck5 14.02.2020 Entfällt 

Sozialversicherung6 26.02.2020 27.03.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-

lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-

führen. 
 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf ei-
nen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.02.2020/25.03.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regio-
nale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf ei-
nen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Allgemein 
 
Seit 01.01.2020: Austauschprämie für Ölheizungen 
Der Austausch einer alten Ölheizung gegen eine neue, effizientere und klimafreundlichere 
Anlage wird seit 1. Januar 2020 mit der Austauschprämie für Ölheizungen gefördert. Wer 
seine Ölheizung durch eine Heizung ersetzt, die vollständig mit erneuerbaren Energien be-
trieben wird - z. B. eine Wärmepumpe oder eine Biomasse-Anlage - kann einen Zuschuss in 
Höhe von 45 % der Investitionskosten erhalten. Für Gas-Hybridheizung mit einem Erneuer-
baren-Anteil von mindestens 25 % - z. B. über die Einbindung von Solarthermie - gibt es ei-
nen Investitionszuschuss von 40 %. 
Die novellierte Richtlinie des Programms „Wärme aus erneuerbaren Energien" sieht neben 
der Austauschprämie für Öl weitere Verbesserungen vor. Auch für energieeffiziente und kli-
mafreundliche Heizungen, die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt es Investitionszuschüsse: 
35 % für Heizungen, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden, 30 % für 
Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von mindestens 25 % und 20 % für 
Gas-Brennwertheizungen, die auf die spätere Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet 
sind. Die Fördersystematik des Marktanreizprogramms wird mit der Novelle stark verein-
facht: die einheitlichen prozentualen Fördersätze ersetzen die Festbetragsförderung mit ei-
ner Vielzahl verschiedener Bonusregelungen. 
Die Investitionszuschüsse für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen können beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. 

Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage - Steuerzahler müssen keine Einsprüche 
mehr einlegen 
Wegen einer Musterklage, die beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, gibt es einen 
sog. Vorläufigkeitsvermerk. D. h., Steuerbescheide bleiben hinsichtlich des Solidaritätszu-
schlags automatisch offen. Diesen Vorläufigkeitsvermerk finden Steuerzahler im „Kleinge-
druckten“ ihres Steuerbescheids. Individuelle Einsprüche gegen die Steuerbescheide sind 
daher prinzipiell nicht mehr erforderlich. 
Seit Sommer 2019 ist zudem eine Musterklage beim Finanzgericht Nürnberg anhängig. Die-
se richtet sich gegen die Soli-Vorauszahlungen, die das Finanzamt in einem konkreten Fall 
für das Jahr 2020 festgesetzt hatte. Mit einem Fortgang des Gerichtsverfahrens ist dem-
nächst zu rechnen. 
Ausgabepflicht von Kassenbelegen kann bei Vorliegen von sachlichen Härten entfal-
len 

Die Bundesregierung erklärte auf Anfrage, dass auf die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbe-
legen im Fall des Vorliegens sog. sachlicher Härten in Ausnahmefällen verzichtet werden 
kann. Solche Härten lägen vor, wenn durch höhere Gewalt eine Belegausgabe nicht möglich 
sei, z. B. bei Stromausfall, Wasserschaden, Ausfall der Belegausgabe-Einheit oder wenn die 
Belegausgabepflicht für den Steuerpflichtigen im konkreten Einzelfall unzumutbar sei. Dies 
werde von der zuständigen Finanzbehörde geprüft.  
Kosten könnten im Rahmen einer Darlegung der Härte als ein Teilaspekt berücksichtigt wer-
den, ebenso die Ziele Abfallvermeidung und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Es sei 
jedoch immer im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine Härte für den jeweiligen Steu-
erpflichtigen vorliege.  
Beim Finanzamt kann eine Befreiung von der Belegausgabe beantragt werden, wenn die 
Belegausgabe eine „unzumutbare Härte" darstellt, weil dadurch z. B. lange Warteschlangen 
oder hohe Entsorgungskosten entstehen. 



 
Kassenführung: Bonpflicht gilt auch für Vereine 
Die Pflicht, bei Barverkäufen einen Beleg auszuhändigen, gilt bei allen elektronischen Kas-
sensystemen. Ausnahmen für Vereine gibt es nicht. Erfahren Sie deshalb, ob und was seit 
diesem Jahr für Sie veranlasst ist. 
 
Belegabgabepflicht hängt nur vom Kassensystem ab: 
Die Belegabgabepflicht besteht immer dann, wenn der Verein ‒ wie jede andere Organisati-
on ‒ für die eigenen Verkäufe ein elektronisches Kassensystem nutzt (§ 146a Abs. 2 AO). 
Die entsprechende gesetzliche Regelung besteht bereits seit 2017 ‒ und muss seit Januar 
2020 umgesetzt werden. Deswegen werden alle Neugeräte über die entsprechenden Funkti-
onen verfügen. 
Sind also bei Ihrem Verein, unabhängig davon, ob gemeinnützig oder nicht, eine oder meh-
rere elektronische Registrierkassen im Einsatz, muss jeder „Käufer“ einen ausgedruckten 
Bon erhalten. Der Kunde muss den Bon nicht mitnehmen. Statt eines Papierausdrucks kann 
auch ein digitaler Beleg erstellt werden, wenn der Käufer zustimmt (z. B. per Mail oder über 
das Handy). Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit 
dem Geschäftsvorgang erfolgen. Ein späterer Versand ist nicht zulässig.  

Einkommensteuer 

Beteiligung Einzelunternehmer an GmbH: Notwendiges Betriebsvermögen oder nicht? 
Immer wieder stellt sich in der Praxis die Frage, ob die Beteiligung an einer GmbH Privat-
vermögen oder aber notwendiges Betriebsvermögen (BV) darstellt. Steuerberater sollten ihre 
Mandanten bei solchen Konstellationen jedenfalls unbedingt auf die unterschiedlichen Kon-
sequenzen hinweisen, damit sie nicht bei einer Aufdeckung stiller Reserven „aus allen Wol-
ken fallen“. Der BFH hat jüngst seine restriktive Rechtsprechung in diesem sensiblen Bereich 
konkretisiert und in zwei Fällen notwendiges BV bejaht (BFH 10.4.19, X R 28/16, Abruf-Nr. 
209898 ; 12.6.19, X R 38/17, Abruf-Nr. 210081 ). 

Aufwendungen der Erstausbildung sind keine Werbungskosten 
Auf diese Entscheidung wurde lange gewartet. Vor dem Bundesverfassungsgericht wurde 
darüber gestritten, ob die Aufwendungen einer Erstausbildung als Werbungskosten abzugs-
fähig sein sollten. Am 10.01.2020 hat das Bundesverfassungsgericht nun seine Entschei-
dung dazu veröffentlicht. Sie fällt nicht im Sinne der Steuerzahler aus. 
Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, wonach 
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, welches zu-
gleich eine Erstausbildung vermittelt, nach dem Einkommensteuergesetz nicht als Wer-
bungskosten abgesetzt werden können, nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Ebenso sei 
auch die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten auf einen 
Höchstbetrag von 4.000 Euro in den Streitjahren (seit dem Veranlagungszeitraum 2012 bis 
zur Höhe von 6.000 Euro) verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.  

Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts sind bei Realsplitting als 
Werbungskosten abzugsfähig 
Finanzgericht Münster, 1-K-494/18-E, Pressemitteilung vom 02.01.2020 

Das FG Münster hat entschieden, dass Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unter-
halts als Werbungskosten abzugsfähig sind, wenn der Unterhaltsempfänger die Unterhalts-
leistungen als sonstige Einkünfte versteuert. 

Lohn und Gehalt 

Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020 
Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche Änderungen in Kraft. Die wichtigsten Neu-
regelungen für Arbeitnehmer im Überblick: 



 
Für Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro auf 9.408 Euro. Eine Steuerbe-
lastung tritt somit erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu versteuerndes Einkommen 
von mehr als 9.408 Euro verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 18.816 Euro.  
Die Freibeträge für Kinder werden für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 Euro auf 7.812 Euro 
angehoben. Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen 
an andere unterhaltsberechtigte Personen erhöht sich auf 9.408 Euro. 
Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tätigkeiten werden heraufgesetzt. Für Tage mit 
mehr als acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und Abreisetage steigt die Pauschale von 
12 auf 14 Euro, für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 24 auf 28 Euro. In dieser 
Höhe kann Verpflegungsmehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. durch den 
Arbeitnehmer in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Elektro- oder extern aufladbares Hybri-
delektrofahrzeug als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer künftig durch eine noch weiterge-
hende Ermäßigung bei der Dienstwagenbesteuerung profitieren. Die Bemessungsgrundlage 
für den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung solcher Fahrzeuge bleibt grundsätzlich hal-
biert, bei bestimmten Elektrofahrzeugen beträgt sie künftig sogar nur ein Viertel. An Stelle 
von 1 % für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist also nur 0,5  
oder sogar nur 0,25 % des Listenpreises pro Monat als Arbeitslohn anzusetzen. 
Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkarten können Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern weiterhin bis maximal 44 Euro im Monat steuerfrei gewähren. Voraussetzung dafür ist 
künftig, dass diese Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
werden, ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und dass 
Geldkarten keine Barauszahlungs- oder Wandlungsfunktion in Geld haben. 
Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem kommenden Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr 
ihre Lohnsteuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vorliegen besonderer Gründe können sie 
damit unterjährig die Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimieren. 

Steuerliche Behandlung von Arbeitszeitkonten bei Gesellschafter-Geschäftsführern 
Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, zukünftig erdienten Arbeitslohn nicht auszubezahlen, 
sondern „anzusparen“ und für längere Freistellungen von der Arbeit zu verwenden. Darunter 
fallen nicht sog. Flexi- und Gleitzeitkonten, die die werktägliche oder wöchentliche Arbeitszeit 
gestalten. 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat zur steuerlichen Behandlung von Arbeitszeitkonten 
Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass für beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos lohn-/einkommensteuerrechtlich 
von der Finanzverwaltung nicht anerkannt wird. Entsprechende Rückstellungen der Gesell-
schaft führen daher zum Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA). 
Bei nichtbeherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist nach den allgemeinen Grunds-
ätzen zu prüfen, ob eine vGA vorliegt. Liegt keine vor, sind Vereinbarungen über die Einrich-
tung von Zeitwertkonten lohn-/einkommensteuerlich grundsätzlich anzuerkennen. 

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten von Ar-
beitnehmern ab 2020 
Die Sachbezugswerte ab Kalenderjahr 2020 sind durch die Elfte Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 29.11.2019 festgesetzt worden. Darauf weist 
das Bundesministerium der Finanzen hin. Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder 
verbilligt an Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbe-
zugswert zu bewerten. Der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2020 gewährt werden, 
beträgt für ein Mittag- oder Abendessen 3,40 Euro und für ein Frühstück 1,80 Euro.  
 



 
Ab 2020 wesentliche Änderungen für Arbeitgeber durch das Bürokratieentlastungsge-
setz III 
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III ergeben sich u. a. Änderungen für Arbeitgeber, 
wie z. B. die Anhebung der Grenzen zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäf-
tigung. Danach ist eine 25-prozentige Pauschalierung der Lohnsteuer zulässig, wenn der 
durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 120 Euro (bisher 72 Euro) nicht übersteigt. Au-
ßerdem erfolgt eine Erhöhung des pauschalierungsfähigen durchschnittlichen Stundenlohns 
von 12 auf 15 Euro. 
Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteu-
ersatz von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versiche-
rungsteuer ab 2020 im Kalenderjahr 100 Euro (bisher 72 Euro) nicht übersteigt.  
Die Steuerbefreiung für betriebliche Gesundheitsförderung wurde ebenfalls angehoben. Der 
Steuerfreibetrag wird ab 2020 jährlich von 500 Euro auf 600 Euro angehoben. Damit die 
Steuerbefreiung gilt, müssen diese Maßnahmen zertifiziert sein. 
Arbeitgeber können bereits ab 2020 unter Verzicht auf den Abruf der ELStAM die Lohnsteuer 
für Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt Steuerpflichtiger 
(max. 18 zusammenhängende Arbeitstage), die einer ausländischen Betriebsstätte zugeord-
net sind, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent des Arbeitslohns erheben. 

Pauschalierung kurzfristiger Jobs: Anhebung der Grenzen 
Für kurzfristig Beschäftigte können Sie als Arbeitgeber entweder 

· die Steuer nach persönlichen Merkmalen individuell berechnen oder 

· das Arbeitsentgelt pauschal in Höhe von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuer) besteuern (§ 40a Abs. 1 S. 2 und Abs. 4 Nr. EStG).  
 

· Voraussetzungen für die Pauschalierungsoption:  

o Die kurzfristige Beschäftigung erfolgt gelegentlich (nicht regelmäßig). 

o Es wird nicht länger als 18 zusammenhängende Arbeitstage gearbeitet. 

o Die Höchstgrenzen (s.u.) werden eingehalten. 

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) wurden zwei Grenzen neu festgelegt, die am 
gesetzlichen Mindestlohn und einem Acht-Stunden-Arbeitstag orientiert sind. Der Gesetzge-
ber hat sich aber entschlossen, einen größeren Schritt zu gehen, um nicht ständig Kleinbe-
träge anpassen zu müssen. 
 
Die Änderungen der Höchstgrenzen: 
 

1. Der Höchstbetrag wurde von 72 auf 120 Euro angehoben (§ 40a Abs. 1 EStG). 
2. Der pauschalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn wurde von 12 Euro auf 15 

Euro angehoben (§ 40a Abs. 4 EStG). 

Entgeltfortzahlung auch bei weiterem Krankheitsfall auf sechs Wochen beschränkt 
Grundsätzlich ist der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch 
dann auf die Dauer von sechs Wochen beschränkt, wenn während bestehender Arbeitsunfä-
higkeit eine neue, auf einem anderen Grundleiden beruhende Krankheit auftritt, die ebenfalls 
Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls). 



 
Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur dann, wenn die erste krankheitsbedingte 
Arbeitsverhinderung bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weitere Erkrankung 
zur Arbeitsunfähigkeit führte. So entschied das Bundesarbeitsgericht. 
Es hielt die Revision der Klägerin nicht für begründet. Wenn ein Arbeitnehmer krankheitsbe-
dingt arbeitsunfähig sei und sich daran in engem zeitlichen Zusammenhang eine im Wege 
der „Erstbescheinigung“ attestierte weitere Arbeitsunfähigkeit anschließe, müsse der Arbeit-
nehmer darlegen und beweisen, dass die vorangegangene Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt 
des Eintritts der weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte. Dies sei der Klägerin im vorlie-
genden Fall nicht gelungen. Eine Untersuchung der Klägerin durch den behandelnden Arzt 
bei der Feststellung der attestierten Arbeitsunfähigkeit sei nicht erfolgt. 
 

Umsatzsteuer 
Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug - handelsübliche Bezeichnung 
Bundesfinanzhof, XI-R-28/18, Urteil vom 10.07.2019 

1. Zur Frage, welchen Anforderungen Rechnungsangaben zur Bezeichnung der Menge 
und der Art der gelieferten Gegenstände i.S. des Art. 226 Nr. 6 MwStSystRL genügen 
müssen, kann sich ein Unternehmer darauf berufen, dass die von ihm verwendeten 
Bezeichnungen "handelsüblich" i.S. des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG sind. 

2. Die Tatsacheninstanz muss u.U. unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen ermit-
teln, welche Angabe der Art der gelieferten Gegenstände unter Berücksichtigung von 
Handelsstufe, Art und Inhalt des Geschäftes und dem Wert der einzelnen Waren han-
delsüblich ist.  

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Dreijährige Renovierungsphase - keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass der Erwerb eines Familienheims nicht steuerbe-
freit ist, wenn der Erbe das Objekt erst nach einer dreijährigen Renovierungsphase bezieht. 

Im Streitfall war der Kläger Alleinerbe seines Vaters, der eine Doppelhaushälfte bis zu sei-
nem Tod im Jahr 2013 bewohnt hatte. Die angrenzende Doppelhaushälfte bewohnte der 
Kläger bereits mit seiner Familie. Der Kläger verband beide Doppelhaushälften und nahm in 
der Hälfte des verstorbenen Vaters umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten - 
teilweise in Eigenleistung - vor. Seit Abschluss dieser Arbeiten in 2016 nutzt der Kläger das 
gesamte Haus als einheitliche Wohnung. Das beklagte Finanzamt versagte die Erbschaft-
steuerbefreiung für ein Familienheim wegen der Verzögerung. Die Klage blieb vor dem FG 
Münster erfolglos 


